
Beitragsordnung

der Interessengemeinschaft der Alemannia Fans und Fan-Clubs

„Fan-IG“ e. V.

§ 1 Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen 
an  den  Verein.  Die  Mitgliedsbeiträge  sind  ein  Teil  der  Eigenmittel,  die  der  Verein  aufbringt,  um  die 
Finanzierung seiner  Arbeitsaufgaben  entsprechend der  satzungsgemäßen  Ziele  zu  gewährleisten.  Sie  ist 
Bestandteil der Beitrittserklärung.

§ 2 Die  Mitgliedsbeiträge  sind  nach  Alter  gegliedert.  Die  Höhe  des  Mitgliedsbeitrages  und  evtl. 
Aufnahmegebühren  werden  aufgrund  der  aktuellen  Haushaltssituation  errechnet  und  auf  der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Die beschlossene Beitragshöhe ist in ihrer jeweiligen Form Bestandteil 
dieser Beitragsordnung. 

§ 3 Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 4 Der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt:

a. für Einzelmitglieder bis einschl. 14 Jahre: kein Mitgliedsbeitrag
b. für Einzelmitglieder 15 Jahre bis 17 Jahre: 10,00 Euro
c. für Einzelmitglieder ab 18 Jahre: 19,00 Euro
d. für Fan-Clubs: 19,00 Euro
e. Förderbeiträge (gegen Spendenquittung) 

§ 5 Eine Aufnahmegebühr wird derzeit nicht erhoben.

§ 6 Auf Antrag kann ein Mitglied durch Vorstandsbeschluss vom Beitrag befreit oder dieser ermäßigt werden.

§ 7 Der Mitgliedsbeitrag ist mit Beginn des Beitragsjahres zu zahlen bzw. wird nach Einverständnis des Mitgliedes 
(Einzugsermächtigung)  eingezogen.  Unberührt  der  Lastschriftvereinbarung  ist  die  Beitragszahlung  eine 
Bringschuld.  Änderungen  der  Bankverbindung  sind  sofort  mitzuteilen.  Mitglieder,  die  nicht  am 
Lastschriftverfahren  teilnehmen,  erhalten  zum angegebenen  Zeitpunkt  eine  Rechnung  über  den  fälligen 
Mitgliedsbeitrag. Die dort genannten Zahlungsfristen sind einzuhalten.

§ 8 Bei Vereinseintritt  während des laufenden Beitragsjahres ist  ein  anteiliger Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
Hierbei sind pro berührtes Quartal Beiträge bis zur maximalen Höhe des Jahresbeitrages zu leisten.

a. für Einzelmitglieder 15 Jahre bis 17 Jahre: 2,50 Euro pro Quart.
b. für Einzelmitglieder über 18 Jahre: 5,00 Euro pro Quart.
c. für Fan-Clubs: 5,00 Euro pro Quart.

§ 9 Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrages.

§ 10 Bei Zahlungsverzug erhält das Vereinsmitglied eine Zahlungserinnerung. Für die 2. Zahlungsaufforderung 
wird eine Mahngebühr in Rechnung gestellt. Die Höhe wird vom Vorstand festgelegt. Ist nach erfolgter 2. 
Mahnung keine Beitragszahlung innerhalb des genannten Zahlungszieles erfolgt, kann ein Mitglied durch 
Vorstandsbeschluss gemäß der Satzung § 7 Abs. 2.a.a. ausgeschlossen werden.

§ 11 Der Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. Er muss durch eingeschriebenen Brief oder gegen schriftliche 
Bestätigung erfolgen.

§ 12 Grundsätzlich können Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren durch die Mitgliederversammlung auf Antrag 
erhöht werden, ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf. Es gelten jeweils ab diesem Zeitpunkt die 
beschlossenen und protokollierten Beiträge und Gebühren. 

§ 13 Die Beitragsordnung tritt mit Beschlussfassung der Gründungsversammlung am 10. September 2009 in 
Kraft.


